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Änderungsanträge zu einem Legislativtext

In den Änderungsanträgen werden Hervorhebungen in Fett- und 
Kursivdruck vorgenommen. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

In der Sitzung vom 5. Dezember 2002 nahm das Europäische Parlament seinen Standpunkt zu 
dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für 
Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren an 
(KOM(2002) 71 – 2003/0043(CNS)).

Mit Schreiben vom 18. November 2003 konsultierte der Rat das Europäische Parlament 
erneut gemäß Artikel 67 des EG-Vertrags zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 
über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des 
Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und 
die mit den zuständigen Behörden kooperieren (14432/2003).

In der Sitzung vom 20. November 2003 gab der Präsident des Europäischen Parlaments 
bekannt, dass er diesen Vorschlag an den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, 
Justiz und innere Angelegenheiten als federführenden Ausschuss und an den Ausschuss für 
Recht und Binnenmarkt und den Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit als 
mitberatende Ausschüsse überwiesen hat (C5-0557/2003).

Der Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten 
hatte in seiner Sitzung vom 19. März 2002 Patsy Sörensen als Berichterstatterin benannt.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf des Rates und den Berichtsentwurf in seinen Sitzungen 
vom 2. Dezember 2003, 22. Januar 2004 und 19. Februar 2004.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung mit 28 Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Jorge Salvador Hernández Mollar, Vorsitzender; 
Robert J.E. Evans, stellvertretender Vorsitzender; Johanna L.A. Boogerd-Quaak, 
stellvertetende Vorsitzende; Patsy Sörensen, Berichterstatterin; Mary Elizabeth Banotti, 
Kathalijne Maria Buitenweg (in Vertretung von Alima Boumediene-Thiery), Michael 
Cashman, Carmen Cerdeira Morterero, Gérard M.J. Deprez, Koenraad Dillen, Adeline Hazan, 
Marie-Thérèse Hermange (in Vertretung von Charlotte Cederschiöld), Margot Keßler, 
Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Lucio Manisco (in Vertretung von Ole Krarup), Luís Marinho 
(in Vertretung von Sérgio Sousa Pinto), Marjo Matikainen-Kallström (in Vertretung von 
Thierry Cornillet), Erik Meijer (in Vertretung von Ilka Schröder gemäß Art. 153 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in Vertretung von Hartmut 
Nassauer), Hubert Pirker, Bernd Posselt, Gerhard Schmid, Olle Schmidt (in Vertretung von 
Baroness Ludford), Ole Sørensen (in Vertretung von Bill Newton Dunn), Joke Swiebel, Anna 
Terrón i Cusí, Maurizio Turco und Christian Ulrik von Boetticher.

Die Stellungnahmen des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt und des Ausschusses für 
die Rechte der Frau und Chancengleichheit sind diesem Bericht beigefügt.

Der Bericht wurde am 24. Februar 2004 eingereicht.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln 
für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur 
illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden 
kooperieren
(14432/2003– C5-0557/2003 – 2002/0043(CNS))

(Verfahren der Konsultation – erneute Konsultation)

Das Europäische Parlament,

 in Kenntnis des Ratsentwurfs (14432/2003)1, 

 in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2002) 71)2,

 unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 5. Dezember 20023,

 vom Rat gemäß Artikel 67 des EG-Vertrags erneut konsultiert (C5-0557/2003),

 gestützt auf Artikel 67 und Artikel 71 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,

 in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 
und innere Angelegenheiten und der Stellungnahmen des Ausschusses für Recht und 
Binnenmarkt und des Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleichheit (A5-
0099/2004),

1. billigt den Entwurf des Rates in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-
Vertrags entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 ABl. C 216 vom 28.5.2002, S. 393.
3 P5_TA(2002)0591 vom 5.12.2002.
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Vorschlag des Rates Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1 (neu)

 (1) Angesichts der Erweiterung sowie der 
kulturellen Nähe zu den neuen 
Nachbarstaaten trägt die Europäische 
Union große Verantwortung für die 
Bekämpfung des Menschenhandels und 
für die Unterstützung der Opfer, denen 
Beihilfe zur illegalen Einwanderung 
geleistet wurde.

Änderungsantrag 2
Erwägung 2 (neu)

 (2) Menschenhandel stellt einen schweren 
Verstoß gegen die Menschenrechte dar 
und muss aktiv bekämpft werden.

Änderungsantrag 3
Erwägung 3 (neu)

(3) Zum Schutz von 
Drittstaatsangehörigen, die Opfer des 
Menschenhandels geworden sind, sollten 
die Mitgliedstaaten die Risiken bewerten, 
denen solche Personen ausgesetzt sind, 
unabhängig davon, ob sie sich 
entscheiden, in ihr Herkunftsland 
zurückzukehren oder nicht.

Begründung

Da der schwierigste Aspekt dieser Richtlinie die Gewährleistung der Kooperation der Opfer 
ist, sind der Schutz und die Unterstützung der Opfer der Schlüssel für die Wirksamkeit der 
Richtlinie.

Änderungsantrag 4
Erwägung 4 (neu)

(4) Damit das Opfer die Abhängigkeit 
überwinden kann und nicht erneut zu 
dem kriminellen Netz Kontakt aufnimmt, 
können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass 
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Opfer, denen ein solcher Aufenthaltstitel 
erteilt worden ist, an Programmen zu 
ihrer Integration oder zur Vorbereitung 
auf ihre Rückkehr teilnehmen.

Begründung

Die Richtlinie sieht einen Aufenthaltstitel für die Opfer von Menschenhandel oder von 
Beihilfe zur illegalen Einwanderung vor, der ausreichend Anreize für eine Kooperation mit 
den zuständigen Behörden bietet.

Änderungsantrag 5
Erwägung 5 (neu)

 (5) Der Rat, die Kommission und das 
Europäische Parlament sehen die 
Brüsseler Erklärung über die Prävention 
und Bekämpfung des Menschenhandels 
als das wesentlichste Bezugsdokument für 
die Weiterentwicklung der Maßnahmen 
gegen den Menschenhandel auf 
europäischer Ebene an; diese Richtlinie 
fällt in den Anwendungsbereich dieses 
Dokuments und entspricht seinen 
Bestrebungen.

Begründung

Es ist hervorzuheben, dass diese Richtlinie im Rahmen der Intentionen der Brüsseler 
Erklärung zu sehen ist. 

Änderungsantrag 6
Artikel 4

Diese Richtlinie findet unbeschadet des 
Schutzes Anwendung, der Flüchtlingen, 
Personen unter subsidiärem Schutz und 
Personen, die um internationalen Schutz 
nachsuchen, im Einklang mit dem 
internationalen Flüchtlingsrecht gewährt 
wird; sie berührt auch keine sonstigen 
Menschenrechtsinstrumente wie die 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und die Europäische 
Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten.
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Begründung

Wiederaufnahme des Änderungsantrags 15 der Entschließung des EP A5-0397/2002. (Im 
Entwurf des Rates wurde der Text von Artikel 4 des Vorschlags der Kommission in die 
Erwägungen übernommen.)

Änderungsantrag 7
Artikel 6

Diese Richtlinie hindert die 
Mitgliedstaaten nicht daran, für die in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
fallenden Personen günstigere 
Bestimmungen zu erlassen oder 
beizubehalten.

Diese Richtlinie hindert die 
Mitgliedstaaten nicht daran, für die in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
fallenden Personen günstigere 
Bestimmungen zu erlassen oder 
beizubehalten, auch für Minderjährige, 
die Opfer des Menschenhandels sind oder 
denen Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung geleistet wurde.

Änderungsantrag 8
Artikel 7

Sind die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats der Auffassung, dass ein 
Drittstaatsangehöriger in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen kann, so unterrichten sie ihn über die 
im Rahmen dieser Richtlinie gebotenen 
Möglichkeiten.

Sind die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats der Auffassung, dass ein 
Drittstaatsangehöriger in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen kann, so unterrichten sie ihn in einer 
ihm verständlichen Sprache über die im 
Rahmen dieser Richtlinie gebotenen 
Möglichkeiten.

Begründung

Es ist wichtig, dass die Opfer in der Lage sind, die Tragweite und die Bedingungen in Bezug 
auf die Möglichkeit, einen kurzfristigen Aufenthaltstitel zu erhalten, zu verstehen.

Änderungsantrag 9
Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 2

Die Dauer und der Beginn der im ersten 
Unterabsatz genannten Bedenkzeit werden 
nach dem innerstaatlichen Recht 
festgelegt.

Die Dauer der genannten Bedenkzeit 
beträgt 30 Tage ab dem Zeitpunkt, zu dem 
der Drittstaatsangehörige alle 
Beziehungen zu den mutmaßlichen 
Urhebern der Straftaten gemäß Artikel 2 
Buchstaben b und c abbricht.
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Änderungsantrag 10
Artikel 8 Unterabsatz 2 a (neu)

 2a. Die Bedenkzeit kann in 
Ausnahmefällen wie bei physischen oder 
psychischen Problemen, oder wenn die 
Sicherheit Dritter betroffen ist, verlängert 
werden.

Änderungsantrag 11
Artikel 9, Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die betroffenen Drittstaatsangehörigen, die 
nicht über ausreichende Mittel verfügen, 
eine Versorgung zur Sicherung des 
Lebensunterhalts und Zugang zu dringend 
notwendiger medizinischer Behandlung 
erhalten. Sie tragen den speziellen 
Bedürfnissen besonders schutzbedürftiger 
Personen Rechnung, einschließlich 
erforderlichenfalls und sofern in den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
vorgesehen psychologischer Hilfe.

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die betroffenen Drittstaatsangehörigen, die 
nicht über ausreichende Mittel verfügen, 
eine Versorgung zur Sicherung des 
Lebensunterhalts und Zugang zu dringend 
notwendiger medizinischer Behandlung 
erhalten. Sie tragen den speziellen 
Bedürfnissen besonders schutzbedürftiger 
Personen wie Schwangeren, Behinderten 
oder Opfern von sexueller Gewalt oder 
sonstigen Formen von Gewalt, und, 
sofern die Mitgliedstaaten von der in 
Artikel 3 Absatz 3 gebotenen Möglichkeit 
Gebrauch machen, Minderjährigen 
Rechnung, einschließlich 
erforderlichenfalls psychologischer Hilfe.

Änderungsantrag 12
Artikel 9 Absatz 3 zweiter Unterabsatz

Die Mitgliedstaaten können den 
betroffenen Drittstaatsangehörigen, sofern 
vorgesehen und nach den durch die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
festgelegten Voraussetzungen, 
unentgeltlich einen Rechtsbeistand zur 
Verfügung stellen.

Die Mitgliedstaaten stellen den betroffenen 
Drittstaatsangehörigen, nach den durch die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
festgelegten Voraussetzungen, 
unentgeltlich einen Rechtsbeistand zur 
Verfügung .

Begründung

Das Fehlen eines unentgeltlichen Rechtsbeistands wäre für eine erfolgreiche Anwendung der 
Richtlinie eine ernsthafte Gefahr, da dadurch kein ausreichender Anreiz für die Kooperation 
des Opfers gegeben wäre. Ein unentgeltlicher Rechtsbeistand verbessert eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit des Opfers, das in den meisten Fällen über geringe oder keine finanziellen 
Mittel verfügt.
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Änderungsantrag 13
Artikel 9 Absatz 3 dritter Unterabsatz (neu)

Die Mitgliedstaaten gewährleisten für die 
Dauer des Aufenthaltstitels die 
tatsächliche Anwesenheit des 
Drittstaatsangehörigen für eine 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden.

Begründung

Da der Zweck der Richtlinie darin besteht, eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem 
Opfer und den zuständigen Behörden zu fördern, sollte die Anwesenheit des Opfers für die 
Dauer des Aufenthaltstitels gewährleistet werden.

Änderungsantrag 14
Artikel 10 Absatz 2 a (neu)

2a. Bei der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels ziehen die 
Mitgliedstaaten die Erteilung eines für 
diesen Zeitraum begrenzten 
Aufenthaltstitels für das Opfer 
begleitende Familienangehörige in 
Betracht.

Begründung

Wiederaufnahme des Teils des Änderungsantrags 25 der Entschließung des EP A5-
0397/2002, der sich auf Artikel 10 Absatz 4 bezieht.

Änderungsantrag 15
Artikel 10 Absatz 2 b (neu)

2b. Die Tatsache, dass ein Opfer nicht 
über Papiere verfügt oder im Besitz 
gefälschter Papiere ist, steht der 
Gewährung bzw. Verlängerung einer 
Aufenthaltsgenehmigung nicht im Wege.

Begründung

Sehr oft verfügen Opfer von illegaler Einwanderung oder Menschenhandel nicht über Papiere 
bzw. wurden mit gefälschten Papieren ausgestattet. Dies darf kein Hindernis für die 
Berücksichtigung ihrer Situation und die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung sein.
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Änderungsantrag 16
Artikel 12 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Regeln 
fest, nach denen den Inhabern eines 
Aufenthaltstitels der Zugang zum 
Arbeitsmarkt und zur beruflichen und 
allgemeinen Bildung genehmigt wird.

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Regeln 
fest, nach denen den Inhabern eines 
Aufenthaltstitels der Zugang zum 
Arbeitsmarkt, zur beruflichen Bildung, 
zum Sprachunterricht und zur 
allgemeinen Bildung genehmigt wird.

Begründung

Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Begünstigten des kurzfristigen Aufenthaltstitels 
Zugang zu Sprachkursen haben, damit sie sich in das Berufsausbildungssystem, auf dem 
Arbeitsmarkt und in der Bildung gut integrieren können.

Änderungsantrag 17
Artikel 13 a (neu)

Artikel 13 a
Gerichtsverfahren

Die Mitgliedstaaten schützen die 
Privatsphäre und Identität der Personen, 
die an einem Gerichtsverfahren 
teilnehmen, und gewährleisten besonders 
den nichtöffentlichen Charakter solcher 
Verfahren.

Begründung

Personen, die in einem Gerichtsverfahren aussagen, haben in erster Linie einen Anspruch 
darauf, vor Einschüchterungsversuchen und/oder Repressionen geschützt zu werden. Die 
Vertraulichkeit dieser Verfahren ist eine elementare Vorsichtsmaßregel.

Änderungsantrag 18
Artikel 14 Buchstabe c a (neu)

ca) Die Mitgliedstaaten sorgen ferner 
dafür, dass Minderjährige ohne 
Begleitung in der Reihenfolge der 
Präferenz wie folgt untergebracht 
werden:
– bei erwachsenen Familienangehörigen;
– bei einer Pflegefamilie;



PE 339.589 12/23 RR\525877DE.rtf

DE

– in Einrichtungen, die auf die 
Unterbringung von 
Minderjährigenspezialisiert sind;
– in anderen für Minderjährige 
geeigneten Unterkünften.

Begründung

Die Unterbringung minderjähriger Opfer muss ebenfalls bedacht werden.

Änderungsantrag 19
Artikel 16 Absatz 1

1. Der aufgrund dieser Richtlinie erteilte 
Aufenthaltstitel wird nicht verlängert, 
wenn die Bedingungen gemäß Artikel 10 
Absatz 2 nicht mehr erfüllt sind oder das 
entsprechende Verfahren aufgrund einer 
Entscheidung der zuständigen Behörden 
abgeschlossen wurde.

1. Der aufgrund dieser Richtlinie erteilte 
Aufenthaltstitel wird in den folgenden 
Fällen nicht verlängert: 

(a) wenn es für die Ermittlungen oder das 
Gerichtsverfahren nicht mehr notwendig 
ist, den Aufenthalt des betreffenden 
Drittstaatenangehörigen zu verlängern, 
oder
(b) wenn das Verfahren durch einen 
Beschluss der zuständigen Behörden 
beendet wird.

Änderungsantrag 20
Artikel 16 Absatz 2

2. Läuft der aufgrund dieser Richtlinie 
erteilte Aufenthaltstitel ab, so gelangt das 
allgemeine Ausländerrecht zur 
Anwendung.

2. Läuft der aufgrund dieser Richtlinie 
erteilte Aufenthaltstitel ab, so gelangt das 
allgemeine Ausländerrecht zur 
Anwendung. Stellt der betroffene 
Drittstaatsangehörige einen Antrag auf 
einen anderweitigen Aufenthaltstitel 
tragen die Mitgliedstaaten ungeachtet der 
anhängigen Regelungen des allgemeinen 
Ausländerrechts bei der Antragsprüfung 
seiner Kooperationsbereitschaft 
Rechnung.
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Begründung

Dient der Klarstellung des Unterschied zwischen Nichtverlängerung und Entzug – wobei 
letzteres einer Sanktion gleichkommt.

Änderungsantrag 21
Artikel 17 Buchstaben a bis e

a) der Inhaber hat aktiv, aus freien 
Stücken und aus eigener Initiative den 
Kontakt zu den mutmaßlichen Tätern 
wieder aufgenommen;

a) es liegen Gründe im Zusammenhang 
mit der öffentlichen Ordnung und dem 
Schutz der öffentlichen Sicherheit vor;

b) nach Einschätzung der zuständigen 
Behörde beruhen Kooperation oder Klage 
des Opfers auf Betrug oder Missbrauch;

b) das Opfer stellt die Zusammenarbeit 
ein;

c) es liegen Gründe im Zusammenhang 
mit der öffentlichen Ordnung und dem 
Schutz der inneren Sicherheit vor;

c) der Inhaber hat den Kontakt zu den 
mutmaßlichen Tätern wieder 
aufgenommen;

d) das Opfer stellt die Zusammenarbeit 
ein;

d) nach Einschätzung der zuständigen 
Behörde beruhen Kooperation oder Klage 
des Opfers auf Betrug oder Missbrauch.

e) die zuständigen Behörden beschließen, 
das Verfahren einzustellen.

Begründung

Dient der Klarstellung des Unterschied zwischen Nichtverlängerung und Entzug – wobei 
letzteres einer Sanktion gleichkommt.

Änderungsantrag 22
Artikel 17 zweiter Absatz (neu)

Im Fall einer Entscheidung, den 
Aufenthaltstitel eines 
Drittstaatsangehörigen nicht zu 
verlängern oder zu entziehen, bewerten 
die zuständigen Behörden die Risiken für 
die Sicherheit dieser Person, unabhängig 
davon, ob er/sie freiwillig in sein/ihr 
Herkunftsland zurückzukehren 
beabsichtigt.

Begründung

Um die erfolgreiche Anwendung der Richtlinie und somit die Kooperationsbereitschaft des 
Opfers zu fördern, muss eine Risikobewertung entweder der Möglichkeiten der freiwilligen 
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Rückkehr oder der Sicherheit des Opfers bei Gewährung eines anderen Aufenthaltstitels 
vorgenommen werden.

Änderungsantrag 23
Artikel 17 zweiter Absatz (neu)

 Gegen den Beschluss der zuständigen 
Behörden, den Aufenthaltstitel eines 
Drittstaatsangehörigen nicht zu 
verlängern oder zu entziehen, kann bei 
einem Gericht Rechtsmittel eingelegt 
werden.

Begründung

Da beide Beschlüsse normalerweise weitreichende Konsequenzen für die betroffenen 
Personen haben, und was noch wichtiger ist, da dadurch das Vertrauen des Opfers in die 
zuständigen Behörden in Bezug auf eine mögliche Zusammenarbeit gestärkt wird, ist die 
Möglichkeit, gegen diese Beschlüsse Rechtsmittel einzulegen, sehr wichtig.
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19. Februar 2004

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR RECHT UND BINNENMARKT

für den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere 
Angelegenheiten

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für 
Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren
(14432/2003 – C5-0557/2003 – 2002/0043(CNS))

(Erneute Konsultation)

Verfasser der Stellungnahme: Ioannis Koukiadis

 VERFAHREN 

In seiner Sitzung vom 1. Dezember 2003 benannte der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt 
Herrn Ioannis Koukiadis als Verfasser der Stellungnahme.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen Sitzungen vom 27. Januar 
und 18. Februar 2004.

In der letztgenannten Sitzung nahm er die nachstehenden Änderungsanträge mit 15 Stimmen 
bei einer Enthaltung an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Ioannis Koukiadis (stellvertretender Vorsitzender und 
Verfasser der Stellungnahme), Bill Miller (stellvertretender Vorsitzender), Maria Berger, 
Ward Beysen, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, José 
María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Manuel Medina Ortega, Elena Ornella Paciotti (in Vertretung von Carlos Candal), Ian Twinn 
(in Vertretung von Marianne L.P. Thyssen) und Joachim Wuermeling.
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KURZE BEGRÜNDUNG

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften1 ist der Rat 
verpflichtet, das Europäische Parlament erneut zu konsultieren, wenn er beabsichtigt, den 
Vorschlag der Kommission entscheidend zu ändern, insbesondere im Hinblick auf Artikel 3.

Der Rat beabsichtigt, den Text der Richtlinie im Einklang mit einigen Änderungsanträgen, die 
das Europäische Parlament in seiner ersten Entschließung vom 5. Dezember 20022 
unterbreitet hat, zu ändern. Deshalb beschränkt sich der Verfasser der Stellungnahme nun 
darauf, zwei Änderungsanträge vorzulegen, die der Rat in seinem jüngsten Dokument 
14432/03 nicht aufgegriffen hat.

Ein Änderungsantrag betrifft die Wiedereinsetzung von Artikel 4 (Schutzklausel), der vom 
Rat fallengelassen worden war. In seiner Entschließung vom 5. Dezember 2002 hatte das 
Europäische Parlament einen ausdrücklichen Verweis auf die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 sowie die Europäische Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 vorgeschlagen, die den 
betroffenen Personen sowohl auf internationaler wie auch auf konstitutioneller Ebene 
zusätzlichen Schutz gewähren. Auf Grund der üblichen Praxis des Rates, keine Erwägungen 
in derartige Texte aufzunehmen, ist es in dieser Phase der erneuten Konsultation nicht zu 
beurteilen, ob die Absicht, den Inhalt von Artikel 4 in die Erwägungen zu übernehmen3, 
zufriedenstellend ist.

Der andere Änderungsantrag betrifft die Wiedereinsetzung einer Abänderung, die den 
Mitgliedstaaten, wenn sie dies wünschen, die Möglichkeit bietet, einen begrenzten 
Aufenthaltstitel für Familienangehörige, die das Opfer begleiten, zu erteilen (Artikel 10 
Absatz 2 a (neu)).

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt ersucht den federführenden Ausschuss für die 
Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag des Rates4 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Artikel 4

gestrichen Schutzklausel
Diese Richtlinie findet unbeschadet des 
Schutzes Anwendung, der Flüchtlingen, 

1 Urteil vom 16. Juli 1992, Rechtssache C-65/90, Parlament gegen Rat; Urteil vom 10. Juni 1997, Rechtssache 
C-392/95, Parlament gegen Rat.
2 A5-397/2002
3 Fußnote 1, Seite 4 des Dokuments 14432/03 des Rates.
4 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Personen unter subsidiärem Schutz und 
Personen, die um internationalen Schutz 
nachsuchen, im Einklang mit dem 
internationalen Flüchtlingsrecht gewährt 
wird; sie berührt auch keine sonstigen 
Menschenrechtsinstrumente, 
insbesondere etwa die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
und die Europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 15 zu Artikel 4, A5-0397/2002.

Änderungsantrag 2
Artikel 10 Absatz 2 a (neu)

2a. Bei der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels sollten die 
Mitgliedstaaten die Erteilung eines für 
diesen Zeitraum begrenzten 
Aufenthaltstitels für das Opfer 
begleitende Familienangehörige in 
Betracht ziehen.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 25 zu Artikel 10 Absatz 4, A5-0397/2002.
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18. Februar 2004

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE DER FRAU UND 
CHANCENGLEICHHEIT

für den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere 
Angelegenheiten

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für 
Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren
(14432/2003 – C5-0557/2003 – 2002/0043(CNS))
(Erneute Konsultation)

Verfasserin der Stellungnahme: Marialiese Flemming

 VERFAHREN 

In seiner Sitzung vom 4. Dezember 2003 benannte der Ausschuss für die Rechte der Frau und 
Chancengleichheit Frau Marialiese Flemming als Verfasserin der Stellungnahme.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen Sitzungen vom 20. Januar 
und 18. Februar 2004.

In der letztgenannten Sitzung nahm er die nachstehenden Änderungsanträge einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: die Abgeordneten Anna Karamanou (Vorsitzende); 
Marianne Eriksson (stellvertretende Vorsitzende), Marialiese Flemming (Verfasserin der 
Stellungnahme, vorgelegt von Ria G.H.C. Oomen-Ruijten), Regina Bastos, Lone Dybkjær, 
Marie-Hélène Gillig (in Vertretung von Christa Prets), Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, 
Lissy Gröner, Mary Honeyball, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Miet Smet, Patsy Sörensen, Joke 
Swiebel, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Anne E.M. Van Lancker, (in Vertretung von 
Olga Zrihen Zaari).



RR\525877DE.rtf 19/23 PE 339.589

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Im Februar 2002 konsultierte der Rat das Europäische Parlament zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates über die Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel für Opfer der Beihilfe zur 
illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, die mit den zuständigen Behörden 
kooperieren. Am 5.12.2002 verabschiedete das Europäische Parlament dazu eine 
Entschliessung. 

Am 13.11.2003 gelangte der Rat zu einer politischen Einigung, wobei darin der Text des 
ursprünglichen Kommissionsvorschlag in ganz wesentlichen Punkten modifiziert wurde.

Aufgrund der substantiellen Änderung des Kommissionsvorschlages hat der Rat entschieden, 
das Europäische Parlament neuerlich zu konsultieren.

Die vorgeschlagene Richtlinie zielt darauf ab, die illegale Einwanderung mit Hilfe von 
Schleuserbanden, die aus anderen als humanitären Gründen handeln, oder die Ausbeutung im 
Rahmen des Menschenhandels zu bekämpfen. Zu diesem Zweck soll Opfern der Beihilfe zur 
illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, welche mit den zuständigen Behörden 
kooperieren, ein kurzfristiger Aufenthaltstitel gewährt werden.

Laut einer Studie des Bundeskriminalamt wurden in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 
2000 insgesamt 926 Opfer von Menschenhandel registriert. Davon waren 81,5 % 
Staatsangehörige eines mittel- und osteuropäischen Landes, alle waren jedoch Frauen. Die 
Verfasserin der Stellungnahme spricht sich daher für die Aufnahme zweier Erwägungsgründe 
aus, welche diese Problematik verdeutlichen. 

In seiner politischen Einigung schlägt der Rat vor, den Opfern der Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung und des Menschenhandels Bedenkzeit zu gewähren, in welcher sie sich 
erholen und dem Einfluss der Täter entziehen können. Die Festlegung der exakten Dauer 
dieser Bedenkzeit wird dabei den Mitgliedstaaten überlassen. Im Sinne einer in allen 
Mitgliedstaaten harmonisierten Bedenkzeit spricht sich die Verfasserin der Stellungnahme für 
die Festsetzung einer Frist von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt aus, ab dem der 
Drittstaatsangehörige alle Beziehungen zu den Tätern abbricht. Es erscheint zu weitgehend, 
die Festlegung der exakten Dauer der Bedenkzeit völlig in das Ermessen der innerstaatlichen 
Behörden zu stellen. Eine zu lange Bedenkzeit wäre auch dem Ziel der Richtlinie, nämlich der 
möglichst raschen Aufspürung und Fassung der Täter, nicht zuträglich.

Schwangere, Opfer von sexueller Gewalt oder sonstigen Formen von Gewalt, Behinderte und 
Minderjährige sind besonders schutzbedürfige Personen. Es ist sehr wichtig, dass den 
Bedürfnissen dieser Personen bereits während der Bedenkzeit - das heisst vor Erteilung des 
Aufenthaltstitels - besonders Rechnung getragen wird. Dies kommt in der politischen 
Einigung es Rates nicht ausreichend zum Ausdruck und bedarf daher einer Klarstellung.

Im Zusammenhang mit der Unterbringung minderjähriger Opfer ohne Begleitung schlägt die 
Verfasserin der Stellungnahme eine Reihenfolge vor, wonach Minderjährige entweder bei 
erwachsenen Familienangehörigen, bei einer Pflegefamilie, in Einrichtungen, die auf die 
Unterbringung von Minderjährigen spezialisiert sind sowie in anderen für Minderjährige 
geeigneten Unterkünften untergebracht werden sollten.
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Die Aussagen der Opfer von Menschenhandel vor Gericht sind für die Ermittlungen und für 
das Verfahren von grosser Bedeutung. Oftmals sind jedoch Personen, die in einem 
Gerichtsverfahren aussagen,  bzw. deren in den Herkunftsländern verbliebenen 
Familienangehörige Einschüchterungsversuchen bzw. Repressionen seitens der Täter 
ausgesetzt. Die Mitgliedstaaten haben daher die Privatsphäre der Personen, die an einem 
Gerichtsverfahren teilnehmen, zu schützen und zu gewährleisten, dass das Verfahren in nicht-
öffentlicher Form stattfindet. 

Ziel der Richtlinie ist es, einen kurzfristigen und vorübergehenden Aufenthaltstitel für jene 
Opfer von Menschenhandel oder von Beihilfe zur illegalen Einwanderung zu schaffen, 
welche mit den Behörden kooperieren. Dadurch sollen die Täter dieser Straftaten gefasst und 
ein weiterer Anstieg dieser Delikte verhindert werden. 

Nach Ansicht der Verfasserin der Stellungnahme bietet der Aufenthaltstitel ansich 
ausreichend Anreize für eine Kooperation mit den zuständigen Behörden. Den 
Drittstaatsangehörigen wird nicht nur der erforderliche Lebensunterhalt sowie die dringend 
notwendige medizinische Behandlung - einschliesslich psychologischer Hilfe - gewährt. Auch 
sollen diese Personen die Möglichkeit haben, an bestehenden Programmen oder Massnahmen 
für die Rückkehr in ein normales soziales Leben oder für die Vorbereitung ihrer Rückkehr in 
ihr Herkunftsland teilzunehmen. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit ersucht den federführenden 
Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Text des Rates1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1 (neu)

(1) Die überwiegende Mehrheit der Opfer 
ist weiblichen Geschlechts. Weit mehr als 
die Hälfte der Opfer des 
Menschenhandels ist jünger als 25 Jahre 
und drei Viertel sind jünger als 30 Jahre. 
Zudem wird mehr als die Hälfte der 
registrierten Opfer des Menschenhandels 
im Bereich der Prostitution ausgebeutet.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 2
Erwägung 2 (neu)

(2) Die Mehrheit der aufgegriffenen 
Opfer stammt aus Mittel- und Osteuropa. 
Angesichts der geographischen Nähe und 
der kulturellen Verbundenheit mit dieser 
Region und im Hinblick auf die 
Erweiterung trägt die EU hier eine 
besondere Verantwortung.

Änderungsantrag 3
Erwägung 3 (neu)

(3) Damit das Opfer die Abhängigkeit 
überwinden kann und gewährleistet ist, 
dass es nicht erneut zu dem kriminellen 
Netz Kontakt aufnimmt, können die 
Mitgliedstaaten vorsehen, dass Opfer, 
denen ein solcher Aufenthaltstitel erteilt 
worden ist, an Programmen zur 
Förderung ihrer Integration oder zur 
Vorbereitung auf ihre Rückkehr 
teilnehmen können.

Begründung

Mit der Richtlinie wird ein Aufenthaltstitel für die Opfer von Menschenhandel oder von 
Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet, der ausreichend Anreize für eine Kooperation 
mit den zuständigen Behörden bietet.

Änderungsantrag 4
Artikel 8 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
den betroffenen Drittstaatsangehörigen 
eine Bedenkzeit zugestanden wird, in der 
sie sich erholen und dem Einfluss der Täter 
entziehen können, so dass sie eine 
fundierte Entscheidung darüber treffen 
können, ob sie mit den zuständigen 
Behörden zusammenarbeiten.

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
den betroffenen Drittstaatsangehörigen 
eine Bedenkzeit zugestanden wird, in der 
sie sich erholen und dem Einfluss der Täter 
entziehen können, so dass sie eine 
fundierte Entscheidung darüber treffen 
können, ob sie mit den zuständigen 
Behörden zusammenarbeiten.

Die Dauer und der Beginn der im ersten 
Unterabsatz genannten Bedenkzeit werden 
nach dem innerstaatlichen Recht 
festgelegt.

Die Dauer der genannten Bedenkzeit 
beträgt 30 Tage ab dem Zeitpunkt, ab dem 
der Drittstaatsangehörige alle 
Beziehungen zu den mutmaßlichen 
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Urhebern der Straftaten gemäss Artikel 2 
Absatz b und c abbricht.

Änderungsantrag 5
Artikel 9 Absatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die betroffenen Drittstaatsangehörigen, die 
nicht über ausreichende Mittel verfügen, 
eine Versorgung zur Sicherung des 
Lebensunterhalts und Zugang zu dringend 
notwendiger medizinischer Behandlung 
erhalten. Sie tragen den speziellen 
Bedürfnissen besonders schutzbedürftiger 
Personen Rechnung, einschließlich 
erforderlichenfalls und sofern in den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
vorgesehen psychologischer Hilfe.

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die betroffenen Drittstaatsangehörigen, die 
nicht über ausreichende Mittel verfügen, 
eine Versorgung zur Sicherung des 
Lebensunterhalts und Zugang zu dringend 
notwendiger medizinischer Behandlung 
erhalten. Sie tragen den speziellen 
Bedürfnissen besonders schutzbedürftiger 
Personen wie Schwangere, Opfer von 
sexueller Gewalt oder sonstigen Formen 
von Gewalt, Behinderte, und, sofern die 
Mitgliedstaaten von der in Artikel 3 
Absatz 3 gebotenen Möglichkeit 
Gebrauch machen, Minderjährige 
Rechnung, einschließlich 
erforderlichenfalls psychologischer Hilfe.

Änderungsantrag 6
Artikel 13 a (neu)

Artikel 13 a
Gerichtsverfahren

Die Mitgliedstaaten schützen die 
Privatsphäre und Identität der Personen, 
die an einem Gerichtsverfahren 
teilnehmen und gewährleisten besonders 
den nichtöffentlichen Charakter solcher 
Verfahren.

Begründung

Personen, die in einem Gerichtsverfahren aussagen, haben in erster Linie einen Anspruch 
darauf, vor Einschüchterungsversuchen und/oder Repressionen geschützt zu werden. Die 
Vertraulichkeit dieser Verfahren ist eine elementare Vorsichtsmaßregel.

Änderungsantrag 7
Artikel 14 Buchstabe c) a (neu)

ca) Die Mitgliedstaaten sorgen ferner 
dafür, dass Minderjährige ohne 
Begleitung in der Reihenfolge der 
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Präferenz wie folgt untergebracht 
werden:
– bei erwachsenen Familienangehörigen;
– bei einer Pflegefamilie;
– in Einrichtungen, die auf die 
Unterbringung von 
Minderjährigenspezialisiert sind;
– in anderen für Minderjährige 
geeigneten Unterkünften.

Begründung

Die Unterbringung minderjähriger Opfer muss ebenfalls bedacht werden.


